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Aus dem Rathaus

Gemeindeverwaltung Ellefeld

Sprechzeiten 
Montag:	 nach Vereinbarung
Dienstag:	 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch:	 09.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag:	 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr 
Freitag:	 09.00 – 12.00 Uhr 

Terminvereinbarung erwünscht: Telefon 0 37 45 / 78 11 0

......................................................................................................................

Informationen 
Informationen sind aktuell und regelmäßig auf der Internet-
seite der Gemeinde Ellefeld www.ellefeld.de zu finden. Ger-
ne können Sie auch in den sozialen Netzwerken Facebook, 
Instagram und Twitter der Gemeinde Ellefeld folgen und In-
formationen erhalten. 

Der Bürgermeister Jörg Kerber steht Ihnen gern persönlich 
nach Terminvereinbarung, telefonisch oder per Mail für An-
fragen, Anliegen oder Anregungen zur Verfügungen. 

S A T Z U N G
über die Form der öffentlichen Bekanntmachung
und der ortsüblichen Bekanntgabe der Gemeinde Ellefeld
(Bekanntmachungssatzung)

Aufgrund von § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gel-
tenden Fassung sowie § 6 der Verordnung des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums des Innern über die Form kommunaler Bekanntmachungen 
(KomBekVO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Ellefeld am 25.02.2026 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Satzung regelt die Form der öffentlichen Bekanntmachungen 
sowie der ortsüblichen Bekanntmachung und ortsüblichen Bekannt-
gabe der Gemeinde Ellefeld, soweit nicht besondere bundes- oder lan-
desrechtliche Vorschriften Anwendung finden.

(2) Öffentliche Bekanntmachungen im Sinne dieser Satzung sind ins-
besondere:

1.	die Verkündung von Rechtsvorschriften,
2.	die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen,
3.	sonstige durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene öffentliche Be-

kanntmachungen oder öffentliche Bekanntgaben.

§ 2 Elektronische öffentliche Bekanntmachung (Regelbekanntmachung)

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Ellefeld erfolgen, so-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, durch Veröffentlichung auf 
der offiziellen Internetseite der Gemeinde Ellefeld unter:		
www.ellefeld.de 

(2) Die Bekanntmachungen werden im Bereich „Bürgerservice/Amtli-
che Bekanntmachungen“ 
(Link: https://ellefeld.de/buergerservice/amtliche-bekanntmachungen) 
in elektronischer Form dauerhaft öffentlich zugänglich bereitgestellt.

(3) Die Veröffentlichung muss enthalten:
•	 den vollständigen Wortlaut der Bekanntmachung,
•	 das Datum der Veröffentlichung,
•	 bei genehmigungspflichtigen Satzungen oder Verordnungen den 

Hinweis auf die Genehmigung unter Angabe der Genehmigungs-
behörde und des Genehmigungsdatums.

(4) Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages vollzogen, an dem 
sie auf der Internetseite erstmals öffentlich zugänglich gemacht wurde.

(5) Die Gemeinde gewährleistet die dauerhafte technische Erreichbar-
keit der Bekanntmachungsplattform sowie eine Archivierung der Be-
kanntmachungen.

§ 3 Ersatzbekanntmachung

(1) Sind Pläne, Karten oder zeichnerische Darstellungen Bestandteil ei-
ner Satzung oder Rechtsverordnung, können diese dadurch öffentlich 
bekanntgemacht werden, dass:

1.	ihr wesentlicher Inhalt in der Bekanntmachung umschrieben wird,
2.	sie in den Diensträumen der Gemeindeverwaltung Ellefeld, Haupt-

straße 34, während der Sprechzeiten zur kostenlosen Einsichtnah-
me durch jedermann für die Dauer von mindestens zwei Wochen 
niedergelegt werden,

3.	in der elektronischen Bekanntmachung hierauf hingewiesen wird.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für sonstige öffentliche Bekanntmachungen.

§ 4 Ortsübliche Bekanntmachung und ortsübliche Bekanntgabe

(1) Soweit durch Rechtsvorschrift die ortsübliche Bekanntmachung oder 
ortsübliche Bekanntgabe vorgeschrieben ist, erfolgt diese durch Veröf-
fentlichung auf der Internetseite der Gemeinde Ellefeld gemäß § 2.

(2) Die ortsübliche Bekanntgabe von Zeit, Ort und Tagesordnung der 
öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates erfolgt durch Veröffentli-
chung auf der öffentlich zugänglichen Internetseite der Gemeinde Elle-
feld im Bereich „Unsere Gemeinde/Gemeinderat“ (Ratsinformationssys-
tem). (Link: https://ellefeld.de/unsere-gemeinde/gemeinderat)

Die Bekanntgabe erfolgt in der Regel mindestens drei Tage vor dem 
Sitzungstermin, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Der Zu-
gang ist nicht von einer Registrierung abhängig.

(3) Zusätzlich erfolgt ein Aushang an den Verkündungstafeln der Ge-
meinde Ellefeld für die Dauer von mindestens drei Tagen. Der Aushang 
hat lediglich ergänzenden Charakter.

Verkündungstafeln der Gemeinde Ellefeld:
1.	Straße des Friedens - Grünfläche gegenüber Hausnummer 14
2.	Hohofener Straße - Grünfläche gegenüber Hausnummer 37
3.	Hammerbrücker Straße - Grünfläche gegenüber Hausnummer 4
4.	Lutherstraße - an der Einfahrt zum Göltzschtalblick 16 

§ 5 Notbekanntmachung

(1) Ist eine rechtzeitige Bekanntmachung in der vorgeschriebenen 
Form aus technischen oder sonstigen unvorhersehbaren Gründen 
nicht möglich, kann die öffentliche Bekanntmachung durch:
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•	 Aushang an mindestens einer der in § 4 Abs. 3 genannten Verkün-
dungstafeln der Gemeinde Ellefeld oder

•	 Veröffentlichung in einer im Vogtlandkreis verbreiteten Tageszei-
tung 

erfolgen.

(2) Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Wegfall des Hinder-
nisses in der vorgeschriebenen Form zu wiederholen, sofern sie nicht 
durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

§ 6 Zusätzliches Informationsangebot

(1) Bekanntmachungen können ergänzend im Amtsblatt der Gemeinde 
Ellefeld oder in sonstigen Publikationen veröffentlicht werden.

(2) Diese Veröffentlichungen sind nicht konstitutiv für die Wirksamkeit 
der Bekanntmachung.

§ 7 Vollzug der Bekanntmachung

(1) Der Vollzug der öffentlichen Bekanntmachung ist aktenkundig zu 
machen.

(2) Hierbei sind insbesondere zu dokumentieren:
•	 Veröffentlichungsdatum
•	 Veröffentlichungsort (Internetadresse)
•	 bei Ersatz- oder Notbekanntmachungen die Art der Durchführung

§ 8 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Bekanntmachungssatzung vom 
14.09.2016 außer Kraft.

Ellefeld, den 27.02.2026

Jörg Kerber 
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO)

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1.	die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.	Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.	der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO we-

gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.	vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a.	die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat, 
oder

b.	die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr.  3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur 
anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Vor-
aussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Gewusst wie – spart in 
Ellefeld Energie

Bislang war der Winter in fast allen Regionen Deutschlands besonders 
kalt und eisig. Entsprechend hoch ist der Energieaufwand, um die eige-
ne Wohnung oder das Haus behaglich warm zu halten. In diesem Jahr 
müssen Haushalte dafür mit höheren Kosten für Gas und Öl rechnen, 
denn an einigen Stellschrauben wurde zum Jahreswechsel gedreht. 
Weitere Gesetzes- und Regeländerungen sind für 2026 angekündigt. 
Für Verbraucherinnen und Verbraucher heißt das: Bleiben Sie informiert 
und planen Sie möglichst vorausschauend, ob bei der Heizungserneu-
erung, beim Um- oder Neubau.

Zum Jahreswechsel ist die CO2-Abgabe für fossile Brennstoffe wie Ben-
zin, Diesel, Heizöl und Erdgas von 55 auf 65 Euro pro Tonne deutlich 
gestiegen. Es ist damit zu rechnen, dass die die Gasversorger und Heiz-
öllieferanten diese Kostensteigerung an die Kunden weitergeben. Das 
wird bis zu 3 Cent mehr pro Liter Heizöl und bis zu 0,2 Cent mehr pro 
Kilowattstunde Erdgas ausmachen. Nach Beispielrechnungen der Ver-
braucherzentrale NRW sollte eine Familie in einem wenig sanierten Ein-
familienhaus mit einem Jahresverbrauch von ca. 20.000 Kilowattstun-
den Erdgas mit Mehrkosten in Höhe von rund 260 bis 310 Euro rechnen. 
Bei einer Ölheizung können sogar bis zu 410 Euro mehr anfallen.

Bei Mietwohnungen gilt: Die zusätzlichen CO2-Kosten werden zwi-
schen Mieter und Vermieter aufgeteilt. Wie die Aufteilung aussieht, 
hängt auch davon ab, wie gut saniert und gedämmt das Gebäude ist.

Auswirkungen auf die eigene Energie-Rechnung haben auch weitere 
Änderungen. Die 2022 eingeführte Gasspeicherumlage ist zum 1. Ja-
nuar 2026 entfallen. Haushalte mit einem Verbrauch von 20.000 Kilo-
wattstunden können so bis zu 60 Euro einsparen. Gleichzeitig werden 
wahrscheinlich die Netzentgelte um 10 bis 12 Prozent ansteigen, was 
insgesamt zu höheren Rechnungen führen würde.

Ob Verbraucherinnen und Verbraucher 2026 mehr oder weniger für 
Energie zahlen, hängt stark von den individuellen Bedingungen ab. Es 
lohnt sich deshalb für alle, Energie einzusparen und effizient zu nutzen. 
Tipps gibt es auf der Internetseite von Intelligent heizen: https://www.
intelligent-heizen.info.

Über das sogenannte „Heizungsgesetz“ wurde in den vergangenen 
Jahren viel diskutiert. Damit geht es in diesem Jahr voraussichtlich wei-
ter. Der offizielle Titel lautet Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024). Ende 
2025 hat der Koalitionsausschuss der Bundesregierung beschlossen, 
das Regelwerk zu reformieren und in Gebäudemodernisierungsgesetz 
(GMG) umzubenennen. Nach der Überarbeitung soll das Gesetz tech-
nologieoffener, flexibler und einfach ausgestaltet sein. Wie die Ände-
rungen genau aussehen, ist aber noch unklar. Für alle, die eine Immobi-
lie besitzen, ist besonders interessant, ob sich die Anforderungen beim 
Einbau einer neuen Heizung ändern oder nicht. Derzeit müssen in die-
sem Fall 65 Prozent erneuerbare Energien für die Wärmeversorgung 
eingesetzt werden.

Auch von der EU gibt es Druck: Bis Ende Mai müssen alle Mitgliedstaa-
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ten die europäische Gebäuderichtlinie (EPBD 2024) in nationales Recht 
umsetzten. Diese sieht unter anderem vor, dass der Primärenergiever-
brauch im Gebäudesektor massiv gesenkt wird, etwa indem gezielt die 
energetisch schlechtesten Gebäude zuerst saniert werden. Für Neu-
bauten soll stufenweise der Nullemissionsstandard eingeführt werden, 
ab 2028 für öffentliche und ab 2030 auch für private Gebäude.

Ob alle Vorgaben noch in 2026 mit dem GMG umgesetzt werden, ist 
derzeit offen. Wer eine Heizungssanierung, einen Umbau oder Neubau 
plant, sollte sich deshalb unbedingt fortlaufend informieren.

Gute Neuigkeiten gibt es für alle, die neu bauen möchten: Das beste-
hende KfW-Förderprogramm „Klimafreundlicher Neubau - Wohnge-
bäude“ wurde um die Förderstufe „Effizienzhaus 55 - Wohngebäude“ 
erweitert. Damit wird der Neubau in Deutschland gefördert. Die Be-
antragung ist bereits seit Dezember 2025 möglich. 800 Millionen Euro 
sind dafür vorgesehen.

Kostenloses Informationsmaterial der Sächsischen Energieagentur zu 
den Themen „Niedrigstenergiegebäude in Sachsen“, „Moderne Heizsys-
teme für Wohngebäude“ und vielen weiteren Themen rund ums Ener-
giesparen finden Sie im Eingangsbereich zur Verwaltung im 1. Oberge-
schoss des Gebäudes H34. Oder sprechen Sie den kommunalen Ener-
giemanager Michael Rink direkt an.

Aus dem Gemeinderat

Beschlüsse 
Die Beschlüsse der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung können 
die Ellefelder Bürger auf der Internetseite der Gemeinde Ellefeld oder 
im Rathaus im Hauptamt während der Sprechzeiten einsehen.

Nächster Sitzungstermin mit Einwohnerfragestunde: 
18.03.2026 und 24.04.2026 um 18.30 Uhr im Veranstaltungssaal H34, 
Hauptstraße 34, 08236 Ellefeld. Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte 
den Schaukästen bzw. der Internetseite der Gemeinde Ellefeld.

Ich lebe gerne in Ellefeld

Einladung zur ersten Seniorenwanderung 
im Jahr 2026 
Einen Monat früher als in den vergangenen Jahren starten die Senio-
rinnen und Seniorinnen zum  Wandern in und um Ellefeld. Wir treffen 
uns am Mittwoch, den 25.März 2026 um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz 
an der Jahnstraße hinter dem Sportplatz. Wir wandern am Sägewerk 
vorbei zur Roten Göltzsch. Von dort kurz am Lohebach entlang in Rich-
tung Neuberg. Anschließend auf den bekannten und neu ausgebau-
ten Weg bis zum Rempesgrüner Friedhof. Von dort wieder zurück zum 
Ausgangspunkt am Sportplatz. Nach dem Mittagessen in der Gaststät-
te Turnhalle endet unser Wandertag.  Wie vereinbart, bei  Regenwetter 
fällt die Wanderung aus. 	          	      Dr. Rüdiger Hüttner

SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, 
LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE

Was gibt es zu beachten, wenn ein Bach durch mein Grundstück fließt?

Liebe Bürger und Bürgerinnen,

stellen Sie sich einmal einen naturnahen Bach vor, der sich durch die 
Landschaft schlängelt. Die Flächen direkt am Bach spielen dabei eine 
ganz wichtige Rolle, da dort der Übergangsbereich vom Wasser zum 
Land ist, der sich ständig verändert und dadurch ökologisch unheim-
lich wertvoll ist.

Und nun fließt ein Bach bei Ihnen durchs Grundstück und Ihnen wurde 
von der unteren Wasserbehörde gesagt Sie sollen Ihren Komposthau-
fen nicht direkt am Ufer platzieren. Oder wurde Ihnen die Baugenehmi-
gung für eine Garage direkt am Gewässer versagt? 

Ursache dafür ist der Schutz dieser wichtigen Flächen durch die gesetz-
lichen Regelungen zum Gewässerrandstreifen. Das Sächsische Wasser-
gesetz regelt im § 24 die Breite des Gewässerrandstreifens mit 10 m 
und innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen mit 5 m 
landseits ab dem Ufer. Die Errichtung von baulichen und sonstigen An-
lagen sowie die auch nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die 
den Wasserabfluss behindern oder die fortgeschwemmt werden kön-
nen, ist im Gewässerrandstreifen verboten. Zudem dürfen in einer Brei-
te von 5 Metern ab dem Ufer keine Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
verwendet werden – auch nicht in Gärten.

Diese gesetzliche Regelung dient zum einen dazu unsere Gewässer vor 
schädlichen Stoffeinträgen zu schützen und deren ökologische Funk-
tion aufrecht zu erhalten. Zum anderen aber auch der Sicherung des 
ordnungsgemäßen Abflusses auch im Hochwasserfall und zur Vermei-
dung, dass Materialien wie beispielsweise Gartenmöbel oder Kompost-
haufen fortgeschwemmt werden. Diese können zum Teil erhebliche 
Schäden an Bauwerken wie zum Beispiel Durchlässen und Brücken an-
richten, aber auch das menschliche Wohl gefährden. An unrechtmäßig 
im Gewässerrandstreifen errichteten Zäunen können sich dann fortge-
schwemmte Materialien verhängen, zu Verklausungen anhäufen und 
damit das Überschwemmungsrisiko deutlich erhöhen. Übrigens ha-
ben auch nicht standortgerechte Gehölze (zum Beispiel Nadelgehölze, 
Kirschlorbeer und Lebensbäume) im Gewässerrandstreifen nichts zu 
suchen. Hintergründe zu diesem Thema gibt es in einer der nächsten 
Ausgaben. 

Wie können Sie den Gewässerrandstreifen denn nun sonst nutzen? Sie 
könnten sich zum Beispiel eine kleine Naturoase schaffen. Pflanzen Sie 
dazu standortgerechte Gehölze wie Schwarzerle oder Weidenarten 
und kreieren Sie sich so ein schattiges Plätzchen am kühlen Bach für 
heiße Sommertage. Das reduziert auch gleich noch die Wassertempe-
ratur. Wenn Sie Gräser und Stauden am Ufer nur zweimal im Jahr mä-
hen, schaffen Sie mit Blühstreifen wertvolle Lebensräume u. a. für un-
sere Bienen und Schmetterlinge. Probieren Sie es aus und schauen Sie 
welche Tiere und Pflanzen sich in diesen Bereichen ansiedeln. 
Weitere Informationen können Sie im Internet erhalten unter: 
https://www.wasser.sachsen.de/gewaesserrandstreifen-21116.html 

Dieser Text entstand in Zusammenarbeit der Fachberater und Fachberate-
rinnen Gewässer des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geolo-
gie und der unteren Wasserbehörde des Landkreises

www.ellefeld.dewww.ellefeld.de
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Am 5.2.1925 wurde der Reit- und Fahrverein Ellefeld und Umge-
bung e.V. gegründet. Im Ellefelder Bote Februar 2005 wurde ein inte-
ressanter historischer Abriss veröffentlicht. Auf unserer Internetseite  
www.reitverein-ellefeld.de ist dieses wertvolle Dokument zu sehen. 

Im Festjahr 2025 wurden gleich mehrere Feierlichkeiten abgehalten. 
Auf den Tag genau am 5.2.2025 kamen wir zum Schwelgen in Erinne-
rungen im Reiterstübchen an der Reithalle zusammen. Die guten alten 
Aufnahmen von Gerd Albert (in der Dorfhistorie bekannt als „Expresser 
oder Express Albert“) sind ein großartiges Zeitdokument und haben die 
Erlebnisse aus der besonderen Nachwendezeit zurückgeholt.

Der nächste Festakt im Jubiläumsjahr wurde am 30.4. veranstaltet. Mit 
einer abendlichen Reiterparade wurde der traditionelle Lampionum-
zug zum Besenbrennen auf den Sportplatz geleitet. An der Hand von 
Paul Seidel kam dabei unsere Original-Standarte von 1925 nach langer 
Zeit wieder zum Einsatz. Unter Flutlicht folgten die feierliche Fohlen-
taufe der neuen Fohlen auf dem Reitplatz und ein Schauspringen ohne 
Sattel als Vorgeschmack auf den Folgetag.

Am 1.5. organisierten die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins einen 
Kinder- und Jugendtag mit Kinderreiten, Infoständen zu Leder und 
Pferdepflege, Reiterflohmarkt, Falltraining, geführten Rundgängen 
über die Reitanlage, Kinderschminken, großer Fotoausstellung, Kaffee 
und Kuchen. 

Am Abend war jeder herzlich zum Festabend in die geschmückte Reit-
halle eingeladen. Den Auftakt bildete eine Reiterparade durch Ellefeld, 
begleitet von Arndt Schöniger mit einem Gespann und virtueller Blas-
kapelle. Bei volkstümlicher Musik gab es unterhaltsame Programm-
punkte wie Dressur,- Spring- und Kutschschaubilder, Deckhengstprä-
sentation, Fohlenschau und eine Heuhüpfburg als Höhepunkt für alle 
Kinder. Über Mikrofon und Leinwand gab es Rückblicke in die Entste-
hung und Entwicklungen des RFV Ellefeld. Viele der „Alten“ konnten das 
leider nicht mehr miterleben. Wir hoffen in ihrem Sinne die wundervol-
len Erlebnisse bei der anspruchsvollen Zusammenarbeit mit dem Part-
ner Pferd an unsere junge Generation weitergeben zu können.

Die Mädels vom Reitverein verwöhnten die Besucher mit einer Cock-
tailbar und Kinderbowle. Selbst am Abend ließ das Frühsommerwetter 
unsere Männer am Grill und den Feuerwehrverein mit Gulaschkanone 
schmoren. Zum Glück konnten sie sich am neuen Bierwagen des Fuß-
ballsportvereins Abkühlung holen. 

Im wirklichen Sinne überwältigt waren wir von den vielen persönlichen Grü-
ßen, Gesten und Geschenken. Wir sagen von Herzen Dank für die Wertschät-
zung vieler Ellefelder und Gäste aus nah und fern, die uns tief berührt hat.

100 Jahre Reit- und Fahrverein Ellefeld und Umgebung e.V.

Die Teilnahme am Pfingstsonntag in Bad Elster zur alljährlich sehens-
werten „Equipage“ ist bereits Tradition. Allerdings hat der RFV Ellefeld 
zur Feier des Jahres erstmalig das Nachmittagsprogramm gestaltet. Da-
für wurde am 8. Juni mit 18 Pferden in Bad Elster angereist. Verschie-
dene Anspannungsarten, Schauspringen ohne Sattel, Standartenreiter, 
Rassepräsentation Moritzburger Schweres Warmblut und Fohlenschau 
fanden guten Anklang bei den Besuchern. 

Der Moderator Göran Schricker aus Oberlosa verwies auf das „1. Große 
Reit- und Fahrturnier in Bad Elster“, bei dem 1931 bereits die Ellefelder 
Reiter teilnahmen. Eine enorme Leistung für einen ländlichen Reitver-
ein unter den damals gegebenen Bedingungen.
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Seinen Höhepunkt fand das 100. Vereinsjubiläum in einem großen 
Festumzug zum Kirmessamstag, 11.10.2025. Die Teilnehmer aus nah 
und fern  mit insgesamt 119 Pferden sorgten für viele schöne und im-
posante Eindrücke. 

In den Schaubildern präsentierten Pferdefreunde die Mannigfaltigkeit 
der Pferdewelt. Vom kleinen Mini-Shetty-Pony bis hin zum großen Per-
cheron-Kaltblut der Wernesgrüner Brauerei, vom Jungzüchter über den 
Turnierreiter, und -fahrer bis hin zum landwirtschaftlichen Pferdege-
spann war es ein rundum gelungener Festumzug. Große Anerkennung 
gab es für die gekonnte Moderation am Marktplatz von Hans-Ulrich 
Gröner. Mit Hintergrundwissen, Sachverstand und Humor haben die  
Zuschauer über jeden Teilnehmer beachtliche Informationen erhalten. 
Ein Video und Bilder aller Teilnehmer finden sich auf der Internetseite 
www.reitverein-ellefeld.de, gerne auch zum herunterladen.

Am Kirmessonntag fand ganztägig das traditionelle und beliebte Reit-
turnier statt. Gut besucht und mit unerwartetem Sonnenschein rich-
tete der RFV Ellefeld ein Turnier für Einsteiger in den Reitsport aus. Ne-
ben klassischem Dressur- und Springreiten gab es Kostümspringen, 
Vormustern von Pferden, Theoriewettbewerbe, Schnupperreiten und 
Hufeisenbasteln. Da war für jeden jungen Reiter und zukünftigen Rei-
ter etwas dabei. Teilnehmer kamen aus dem Vogtland, Erzgebirge und 
Thüringen. Sportlicher Höhepunkt war das Finale des Vogtland-Cup, 
welchen eine junge Reiterin aus Plauen Oberlosa gewann.

Im Rahmen des Turniers wurde Inge Blume die Ehrenmitgliedschaft im 
Reit- und Fahrverein Ellefeld e.V. verliehen. Bereits als junges Mädchen 
dem Pferdevirus verfallen, hat sie in der Nachwendezeit im Vorstand 
viel auf den Weg gebracht, führte achtsam die Kasse und pflegt heute 
noch das Fotoarchiv. 

Mit Motivation und Fleiß, Spendenbereitschaft und Unterstützung 
durch Angehörige, Verwaltung und befreundete Vereine konnte ein 
würdiges 100 Jahre Reitverein Ellefeld Jubiläumsjahr gefeiert werden, 
welches sicher noch lange im Gedächtnis bleiben wird. 
Auf der Internetseite www.reitverein-ellefeld.de sind Bilder und ein Vi-
deo vom Festumzug verlinkt.

Anlässlich des großen 100 Jahre Jubiläums wurde eine informative 
Festschrift mit weiteren Zeitdokumenten und Bildern verfasst um die 
Errungenschaften und Erlebnisse in Erinnerung zu halten. Wer noch In-
teresse an der Festschrift hat, kann sich gern bei Philipp Schöniger mel-
den. (persönlich, telefonisch, WhatsApp, Tel. 0152 53 222 116)
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Klimaschule Sachsen
Am 29. Januar 2026 fand im Dresdner Landtag die diesjäh-

rige Klimaschulkonferenz statt. Während der feierlichen Auszeichnung 
wurde unserer Grundschule der Titel Klimaschule verliehen. Insgesamt 
wurden 17 neue sächsische Schulen ausgezeichnet. Den Titel „Klima-
schule“ dürfen wir nun für fünf Jahre tragen. Damit verbunden sind 
nicht nur Anerkennung und Motivation für unser Engagement, son-
dern auch zusätzliche finanzielle Mittel zur Weiterentwicklung nach-
haltiger Projekte. Ein erstes Vorhaben soll ein umfassendes Mülltrenn-
system für alle Klassen sein. Ziel ist es, unseren Müll konsequent zu 
trennen, Recycling zu fördern und das Umweltbewusstsein der Schü-
lerinnen und Schüler weiter zu stärken. Der nachhaltige Umgang mit 
Ressourcen hat an unserer Schule schon seit vielen Jahren einen hohen 
Stellenwert. Zahlreiche Projekte, Aktionen und Unterrichtsinhalte wid-
men sich dem Klima- und Umweltschutz. Die Auszeichnung als Klima-
schule bestätigt diesen Weg und spornt zugleich an, das Engagement 
in Zukunft weiter auszubauen.

Unsere Energiedetektive der 4. Klasse

Jahreshauptversammlung der 
Feuerwehr Ellefeld 

Am 21. Februar 2026 fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr statt. Auf der Tagesordnung stand u.a. der Bericht der 
Wehrleitung und der Bericht des Jugendwartes sowie Beförderungen 
und Ernennungen. 

Auch Gäste waren anwesend und überbrachten Worte des Dankes. So z.B. 
die Kameraden der Partnerwehr aus Oberkotzau, Gemeinderäte, der Bür-
germeister Jörg Kerber und der Landtagsabgeordnete Sören Voigt.  

Zum Oberfeuerwehrmann wurden Alexander Dressel, Levi Jakob, Willy 
Seidel befördert.

Für 10 Jahre aktiven Dienste bei der FF Ellefeld wurde David Berthold 
geehrt. 

Für 40 Jahre aktiven Dienste bei der FF Ellefeld wurden Torsten Paul und 
Mike Müller geehrt. 

Zum Zugführer wurde Georg Forkel berufen. 

Los ging es am Rosenmontag mit unsrem traditionellen Faschingsfrüh-
stück. Gut gestärkt und mit bester Laune und Musik starteten wir zu 
unserem alljährlichen Rosenmontagsumzug durch Ellefeld und sorg-
ten für viele strahlende Gesichter. Mit selbstgebastelten Hüten, Masken 
und Krawatten zog die bunte Kinderschar durch die Straßen und stat-
tete dabei ortsansässigen Geschäften und der Gemeindeverwaltung 
im H34 einen Besuch ab. Dort wurden wir bereits freudig erwartet und 
mit Süßigkeiten, Getränken und Luftballons überrascht. Dafür möchten 
sich die Kinder und das Kita-Team herzlich bedanken. 

Am Faschingsdienstag ging die große Party mit fantasievollen Kostü-
men – von Prinzessinnen über Superhelden bis hin zu lustigen Tieren 
– weiter. Ein liebevoll gestaltetes Naschbuffet lud zum Schlemmen ein, 
während bei der Kinderdisco ausgelassen getanzt wurde. Für zusätzli-
che Unterhaltung und Spaß sorgte die „Geisterbahn“ im großen Haus.
„Schneewittchen“ Mike und „Spanische Tänzerin“ Sandy feierten ge-

Kinderwelt Ellefeld
Buntes Faschingstreiben in unserer Kinderwelt

meinsam mit den Ferienkindern im Hort eine ausgelassene, fröhliche 
Party. 

So wurde der Fasching 2026 für alle Kinder und Erzieher/innen zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis.

SPIELTREFF FÜR KLEINKINDER

unsere Termine für den „Spieltreff für Kleinkinder“ sind:
- Mittwoch, 04.03.2026
- Mittwoch, 18.03.2026
- Mittwoch, 15.04.2026
- Mittwoch, 29.04.2026
- Mittwoch, 13.05.2026
- Mittwoch, 27.05.2026
- Mittwoch, 10.06.2026
- Mittwoch, 24.06.2026

In der Zeit von 10.00- 11.00Uhr laden wir Eltern und ihre Kinder im Alter 
von 9 Monaten bis 3 Jahren herzlich zu unserem Spieltreff ein. Dort wird 
zusammen gespielt, es werden erste Eindrücke vom Kindergartenalltag 
gesammelt und es kann sich ausgetauscht werden.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wir freuen uns auf Sie.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Aus dem Vereinsleben

WIR FÜR ELLEFELD e.V.

Rommé-Nachmittag

Der Verein „WIR FÜR ELLEFELD“ 
lädt herzlich ein:

zu den nächsten Rommé-Nachmittagen
Mittwoch, 29.04.2026, 15.00 Uhr 

- Veranstaltungssaal H34, Hauptstraße 34 -

Anmeldungen bitte telefonisch bei:
Sylke Bauer  Tel. 71045 

Wir freuen uns auf euch!

Herzlichen Glückwunsch! (Foto: Feuerwehr Ellefeld)

Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr wurde erneut deutlich, welch unverzichtbaren Beitrag unse-
re Feuerwehrkameradinnen und -kameraden für die Sicherheit und das 
Zusammenleben in unserer Gemeinde leisten.

Ob bei Einsätzen zu jeder Tages- und Nachtzeit, bei Übungen, in der 
Nachwuchsarbeit oder bei der Mitgestaltung des örtlichen Lebens – 
das ehrenamtliche Engagement unserer Feuerwehr verdient höchsten 
Respekt und große Anerkennung. Die Einsatzbereitschaft, die Professi-
onalität und der starke Zusammenhalt innerhalb der Wehr sind keine 
Selbstverständlichkeit. Sie sind Ausdruck eines besonderen Verantwor-
tungsbewusstseins gegenüber unserer Gemeinschaft.

Ein herzlicher Dank gilt allen aktiven Mitgliedern, der Jugendfeuerwehr, 
der Alters- und Ehrenabteilung sowie allen Unterstützerinnen und Un-
terstützern im Hintergrund. Ebenso danken wir den Familien, die dieses 
Engagement mittragen und damit erst möglich machen.

Im Namen der gesamten Gemeinde spreche ich Ihnen meinen aufrich-
tigen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz, Ihre Zeit und Ihre Bereit-
schaft aus, Verantwortung für andere zu übernehmen.
Mit großer Wertschätzung

Jörg Kerber
Bürgermeister

Gemeinde Ellefeld 
WhatsApp – Kanal
Qr-Code scannen oder über 
folgende Schritte in der App:
WhatsApp > Aktuelles > mit der 
Lupe (rechts oben) nach Gemein-
de Ellefeld suchen > Gemeinde 
Ellefeld anklicken > rechts oben > 
abonnieren 
…und jetzt werden Sie informiert! 
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Jubilare

Die Gemeindeverwaltung gratuliert den Jubilaren
recht herzlich zum Geburtstag

und wünscht für das neue Lebensjahr alle Gute und viel Gesundheit.

101. Jubiläum 	 Schöttel, Ilse 	 *11.04.1925
   85. Jubiläum 	 Blaue, Jürgen	  *24.04.1941
   80. Jubiläum 	 Eßbach, Volkmar 	 *10.04.1946
   75. Jubiläum 	 Räder, Eva 	 *13.04.1951
   75. Jubiläum 	 Noack, Siglinde 	 *22.04.1951
   75. Jubiläum 	 Tröger, Dieter 	 *24.04.1951
   75. Jubiläum 	 Rudolph, Werner 	 *28.04.1951
   75. Jubiläum 	 Heckel, Ottomar 	 *29.04.1951
   70. Jubiläum 	 Baumgartner, Werner 	 *13.04.1956
   70. Jubiläum 	 Seifert, Petra 	 *18.04.1956
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Kirchliche Nachrichten

Gedanken zum  Monatsspruch März

Da weinte Jesus.                Worte aus dem Johannes-Evangelium 11, 35

  Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
der Apostel Johannes berichtet in der Bibel von besonderen Ereignis-
sen aus dem Leben und Wirken Jesus vor rund 2000 Jahren. Die drei 
Worte des Monatsspruches gehören zu einem ganz besonderen Ge-
schehen, nämlich der Auferweckung des Lazarus in Betanien. Zur Fami-
lie des Lazarus, ein Freund Jesu, gehörten seine Schwestern Maria und 
Martha. Was war geschehen?

Unterwegs mit seinen Jüngern, erfährt Jesus vom Tod seines Freun-
des. Mit vier Tagen Verspätung kam er endlich nach Betanien und sah 
die tiefe Trauer der beiden Schwestern. Da wurde Jesus ebenfalls sehr 
traurig. Johannes schrieb: „Da weinte Jesus!" Das bedeutet, Jesus zeig-
te echte Anteilnahme und menschliches Mitgefühl in dieser traurigen 
Situation. Dann vor der Grabhöhle stehend, in der der Leichnam des 
Lazarus lag, wird das endgültige des Todes sichtbar und riechbar. Kein 
Leben mehr im Freund.

 Da hob Jesus seine Augen auf und sprach zu seinem Vater im Himmel. 
Mit einem Zeichen seiner Macht zeigt er seine göttliche Herkunft, da-
mit die Anwesenden endlich an ihn glauben. Dann rief Jesus mit lau-
ter Stimme: „Lazarus, komm heraus!“ In Tüchern gewickelt trat der vor 
vier Tagen Verstorbene heraus. Aus dem Tod zurück ins Leben. Aus dem 
Weinen wird ein Jubeln.  Jesu emotionale Handeln verdeutlicht, das er 
von Geburt an wirklich Mensch war. Er weinte aber nicht aus Hilflosig-
keit, sondern weil er Anteil an diesem Leid nahm. Sein Mitgefühl gilt 
aber nicht nur den Menschen damals, sondern auch uns heute. Er ver-
heißt auch heute seine Anteilnahme an unseren  Probleme, Nöten und 
traurigen Situationen.

Erwähnenswert noch eine Geste kurz vor diesem Geschehen. Maria war 
nämlich Jesus bereits vorher entgegen gegangen. Sie warf sich ihm zu 
Füßen und sprach: „Herr,wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht 
gestorben.“ Dieses Vertrauen fehlte den anwesenden Trauergästen. Aber 
das möchte in unserem Alltag anders  sein. Für uns gilt, an den Sohn Got-
tes zu glauben und ihm zu vertrauen. Wir  sind eingeladen, unsere Sor-
gen und Probleme nicht „auszusitzen,“ sondern damit geradewegs zu Je-
sus zu gehen. Er hat Verständnis für unsere Nöte. Seiner Macht sind keine 
Grenzen gesetzt. Wenn es sein Wille ist, kann und wird er helfen.

Die Auferweckung des Lazarus mündet in die bekannte Aussage Jesu: 
„Ich bin die Auferstehung und das Leben!“ Später, im weiteren Verlauf 
und gegen Ende seines Wirkens, folgt die Erfüllung seines Auftrages am 
Kreuz auf Golgatha. Ein Grund zur Hoffnung für alle Gläubigen und die 
machtvolle  Zusage für Auferstehung und ewiges Leben in Gott. Was 
möchten uns dies drei Worte sagen? Damals und heute gilt, dass Jesus 
Leid und Trauer sieht. Besonders, wenn wir uns allein fühlen und nur 
noch wenig Hoffnung haben. Weil Jesus mitfühlt, können wir ihm alles 
bringen, was uns ängstlich macht und Kummer bereitet. Ermuntern wir 
uns doch gegenseitig, Jesus in unser Leben einzuladen.	   		
						    
Viel Freude und Gottvertrauen in den kommenden Tages des Frühlings 
wünscht allen Leserinnen und Lesern des Ellefelder Boten
Ihr Rüdiger Hüttner
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Baumstumpf- und Wurzelstockentfernung
schnell, günstig, ohne Bagger

www.baumstumpf-raus.de
Tel. 0160 4410366 - Martin Weidel, Hennebacher Str. 28, 08648 Bad Brambach

Was sonst noch interessiert

Rufbereitschaft - Allgemeinmedizin
Tel.-Nr. 	 116117, 03741/457222
Montag, Dienstag, Donnerstag:	 19.00 - 7.00 Uhr
Mittwoch, Freitag:		  14.00 - 7.00 Uhr
Samstag 7.00 Uhr bis Montag 7.00 Uhr:
für Rodewisch, Auerbach, Ellefeld, Falkenstein, Treuen

Der nächste Ellefelder Bote erscheint 
am 14.04.2026
Annahmeschluss für 
redaktionelle Beiträ-
ge ist der 03.04.2026

Wenn Sie den Ellefelder Bote gern als Mail erhalten möchten, 
dann schicken Sie uns eine Nachricht an: gemeinde@ellefeld.de

EllEfEldEr BotE
Amts- und InformAtIonsBlAtt

Gemeinde Ellefeld
Vogtlandkreis

dIEnstAg, 9. August 2022 nummEr: 08/2022

rAssEkAnInchEnvErEIn

fotos: gEmEIndEvErwAltEung

  

  

 

Kurstermine unter 03741 14 85 77 
oder demenz@caritas-vogtland.de 

 

 
 

Nachbarschaftshelfer/in gesucht!! 

Du hilfst gerne anderen  
und möchtest dich engagieren? 
 

Du suchst nach einer sinnvollen  
und erfüllenden Aufgabe? 
 

 Dann ist der Einsatz in der Nachbarschaftshilfe genau richtig! 
Unterstütze pflegebedürftige Menschen in deiner Nähe, die 
im Alltag Hilfe benötigen. Aufwandsentschädigung i.H.v. 10€ 
 

Alberter & Kollegen
95028 Hof, Plauener Straße 8
Tel. 09281 / 72400
Email: info@alberter.de
 www.alberter.de

R E C H T  &  S T E U E R

Steuererklärung?
 Existenzgründung?
 Krisenberatung?

Außenstellen in:
Auerbach (Tel. 03744/25010)
Helmbrechts (Tel. 09252/228)
Münchberg (Tel. 09251/8151)
Plauen (Tel. 03741/70010)

Wir helfen Ihnen gerne!

erhältlich in: ALPHA Buchhandlung Buch und Kunst
Neumarkt 12 | 08209 Auerbach/Vogtl.

E-Mail: auerbach@alpha-buch.de | Telefon: 03744 / 21 23 66

EINMAL HOF UND ZURÜCK
Marga Kochs Buch beschreibt Ihre Erlebnisse in den Jahren vor und nach der Wende 
aus dem Tagebuch einer Siebzigjährigen, die noch als Pförtnerin im Theater arbeitete. 
Immer wieder von den politischen Ereignissen ins Private wechselnd, erleben wir mit 
ihr die interessante und brisante Zeit um den Herbst 1989 aus der intimen Sicht einer 
älteren Frau, die erst seit kurzer Zeit literarisch tätig ist und ihr Tagebuch für uns öffnet.

Es ist dies kein „Wendebuch" zur 
Dokumentation historischer Ereignisse, sondern 
ein tiefer Einblick in das Leben einer Frau 
und siebenfachen Mutter in den Monaten 
des Umbruchs. Umbruch auch für die Autorin 
selbst. Trotz christlicher Einstellung war sie, aus 
den eigenen Erfahrungen des Dritten Reiches 
heraus, überzeugtes SED-Mitglied geworden. 
Auch ihre Vorstellungen von Sozialismus haben 
sich nicht erfüllt. Jeder, der diese Zeit bewußt 
erlebte, wird gefesselt von der Darstellungskraft 
und dem verhaltenen Humor Margarete Kochs. 
Immer wieder ergreift die schlichte, gekonnte 
Schilderung politischer und privater Ereignisse. 
Und gerade diese Verknüpfung ist es, die uns 
das Buch so schwer aus der Hand legen lässt.

 11,95 €
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www.ah-bauer.de
Autohaus Bauer GmbH, Alte Lengenfelder Str. 2B, 

08228 Rodewisch, Telefon: 03744 / 36 90 - 0

139 €
POLO* mtl. z.B. :

149 €
TAIGO* mtl. z.B. :

175 €
T-CROSS* mtl. z.B. :

269 €
T-ROC* mtl. z.B. :

225 €
GOLF* mtl. z.B. :

*Abbildg. ähnlich, Leasingkalkulation
jeweils mit Einsteigermodell bei 36-48 Monaten Laufzeit, 
Laufleistung 10.000 km /Jahr, evt. Sonderzahlung, einzelne Kalkulationen siehe 
www.ah-bauer.de/verkauf/aktionen#c577  finanle Konditionen bei Bestellung können abweichen, NW-Verkauf im Rahmen der EU-Vermittlung 

Dein Frühling. Deine Rate. 
139 € im Monat.z.B. ab 

Tag und Nacht für Sie erreichbar:

0173 5196822

www.bestattungen-auerbach.de

Filiale Treuen:
André W. Ludwig
geprüfter Bestatter
Bahnhofstraße 25
08233 Treuen

Filiale Auerbach:
Isabel Ludwig

Inhaberin / Geschäftsführerin
Pfarrgasse 3

08209 Auerbach

  gemeinsam für Sie da!
 Wir sind

Wir suchen zur Übernahme Taxi- oder Mietwagen- 
unternehmen im Vogtlandkreis.

Chiffre 01/02/26: PCC Verlag 0155 6131 6213

IBAN: 

   
             

Stadtführungen in englischer
und deutscher Sprache in:
Dresden - Berlin - Wien

Stadtführungen in englischer
und deutscher Sprache in:
Dresden - Berlin - Wien

SIE BETREIBEN EIN 
TAXIUNTERNEHMEN 
UND MÖCHTEN IN DEN
RUHESTAND GEHEN? 


